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Hannover, 20. April 2026       Nr.  345/2026    
 
Der Senat der Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover hat in seiner Sitzung am 
24.03.2026 folgende Änderungen der Gebüh-
ren- und Entgeltordnung der Stiftung Tierärzt-
liche Hochschule Hannover vom 21.02.2024 
(VKB Nr. 319/2024) beschlossen: 
 
1. § 3 erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 
„§ 3 Approbationskandidatinnen und -kan-
didaten nach § 1 Nr. 3 
 
(1) Zur Vorbereitung auf die Prüfungen zum 
Nachweis eines gleichwertigen Kenntnisstan-
des nach § 4 Abs. 2 Bundestierärzteordnung 
stellt die Hochschule Lehrmaterialien zur Ver-
fügung. Für den Zugang zu den Lehrmateria-
lien wird von den Approbationskandidatinnen 
und -kandidaten eine Gebühr von 200,00 € je 
Fach erhoben. Die Lehrmaterialien werden in 
digitaler Form bereitgestellt. 
 
(2) Von den von den zuständigen Behörden 
zugelassenen Approbationskandidatinnen 
und -kandidaten, die die Prüfungen zum Nach-
weis der Gleichwertigkeit ihres Kenntnisstan-
des gem. § 4 Abs. 2 BTÄO ablegen, wird eine 
Gebühr in Höhe von 80,00 € je Fach erhoben, 
welches die Tierärztekammer zur Feststellung 
der Gleichwertigkeit des Kenntnisstandes als 
Nachweis für notwendig erachtet. Die Gebühr 
für die zu prüfenden Fächer wird jeweils bei 
Anmeldung erhoben.  

 
Sind Wiederholungsprüfungen abzulegen, 
wird die Gebühr ein zweites bzw. drittes Mal 
erhoben.“ 
 
2. § 10 Abs. 1 Ziff. 2 erhält folgenden neuen 
Wortlaut: 
 
„bei Approbationskandidatinnen und -kandida-
ten nach § 1 Nr. 3 
a) nach Antrag auf Zugang zu den Lehrmate-
rialien, wobei der Zugang zu den Materialien 
erst nach Geldeingang erfolgt, 
b) nach Anmeldung zur jeweiligen Kenntnis-
prüfung, wobei der Geldeingang bis spätes-
tens eine Woche vor dem Prüfungstag bei der 
Tierärztlichen Hochschule erfolgen muss,“ 
 
Hannover, 20.04.2026 
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